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Drucksache: 0069/2011/BV 
Heidelberg, den 01.03.2011 

Stadt Heidelberg 

Federführung: 

Dezernat I, Kämmereiamt 

Beteiligung: 

Dezernat I, Amt für Sport und Gesundheitsförderung 

Betreff: 

Verlängerung eines Darlehensvertrages mit 
dem Freier Turn- und Sportverein e. V. 
Heidelberg-Kirchheim 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Haupt- und 
Finanzausschuss 

06.04.2011 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 
 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 08. April 2011 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:  

Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigt die Verlängerung des bereits mit dem Freier 
Turn- und Sportverein e. V. Heidelberg-Kirchheim vereinbarten Darlehensvertrages vom 
12.09.2006 über die Vorfinanzierung von Zuschüssen des Badischen Sportbundes zum 
Umbau des Sportplatzes auf dem Anwesen Pleikartsförster Straße 95. Die Verlängerung 
soll bis zum Zahlungseingang des noch ausstehenden Zuschusses in Höhe von 
33.250,00 € gewährt werden. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2011 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SOZ 14 + Zeitgemäßes Sportangebot sichern 

  Begründung: 

  
Der Kunstrasenplatz ist eine Investition in die Zukunft und wird im Fokus 
der Haltbarkeit entsprechend lange nutzbar sein. 

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
(keine) 

B. Begründung: 

Mit Beschluss vom 10.05.2006, Drucksache: 0155/2006/BV, genehmigte der Haupt- und 
Finanzausschuss dem Freier Turn- und Sportverein e. V. Heidelberg-Kirchheim ein zinsloses 
Darlehen in Höhe von 67.000,00 € für die Umgestaltung seines Sportplatzes zum Kunstrasenfeld.  

Die mit Vertrag vom 12.09.2006 vereinbarte Darlehensgewährung diente der Vorfinanzierung 
eines Zuschusses vom Badischen Sportbund. Die Fälligkeiten zur Rückzahlung des Darlehens 
wurden deshalb auf den jeweiligen Zeitpunkt der Zuschusszahlungen des Badischen Sportbundes 
abgestellt. Ursprünglich war davon auszugehen, dass diese Zahlungen spätestens bis zum 
Jahresende 2010 vollständig geleistet seien, so dass die Darlehensdauer entsprechend auf vier 
Jahre, also bis zum 31.12.2010 festgesetzt wurde. 

Nachdem am 27.05.2010 die Rückzahlung eines ersten Teilbetrages in Höhe von 33.750,00 € 
erfolgte, saldiert das Darlehen gegenwärtig noch mit 33.250,00 €.  

Die in dieser Höhe ausstehende Zuschusszahlung des Badischen Sportbundes verzögert sich 
nunmehr durch die aufgrund der Finanzkrise ausgelöste Verschiebung der Zuweisung von 
Landesmitteln, von deren Auswirkungen auch der Badische Sportbund betroffen ist. 

Der Freier Turn- und Sportverein e. V. Heidelberg-Kirchheim selbst ist derzeit finanziell nicht in der 
Lage, die Resttilgung des Darlehens aus eigenen Mitteln zu leisten. Der Badische Sportbund ist 
zwar bemüht, die zwischenzeitlich aufgelaufenen Fördermittelanträge sukzessive abzuarbeiten, 
doch ist mit einer kurzfristigen Zuweisung im Laufe des Jahres an den Verein nicht zu rechnen. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die bisherige Endfälligkeit der Darlehensrückzahlung über den 
31.12.2010 hinaus so lange zu verlängern, bis dem Freier Turn- und Sportverein e. V. Heidelberg-
Kirchheim die restliche Zuschusszahlung des Badischen Sportbundes zur Verfügung steht. 

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 
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